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Die	 Gemeindeversammlung	 der	
Einwohnergemeinde	 Muttenz	 er-
lässt,	 gestützt	 auf	 §	47	 Abs.	1	 des	
Gesetzes	 über	 die	 Organisation	
und	 die	 Verwaltung	 der	 Gemein-
den	(Gemeindegesetz)	vom	28.	Mai	
1970	 sowie	 §	22	 Abs.	3	 der	 Ver-
ordnung	 über	 die	 Rechnungsle-
gung	 der	 Einwohnergemeinden	
(Gemeinderechnungsverordnung)	
vom	 14.	Feb	ruar	 2012,	 folgendes	
Reglement:

§	1	 Begriff	und	Geltungsbereich
1	Fonds	sind	zweckgebundene	Mit-
tel	von	Dritten	und	werden	geson-
dert	ausgewiesen.
2	Dieses	 Reglement	 gilt	 für	 den	
Fonds	Polyfeld	und	kommt	im	ge-
samten	 Perimeter	 des	 Teilzonen-
plans	Polyfeld	zur	Anwendung.

§	2	 Zweckbestimmung
1	Das	Fondskapital	dient	der	Stand-
ortförderung	 und	 Siedlungsent-
wicklung	 sowie	 insbesondere	 der	
Aufwertung	 des	 öffentlichen	 und	
öffentlich	wahrnehmbaren	Aussen-
raumes.	Es	wird	zur	Finanzierung	
des	 ausserordentlichen	 Standards	
eingesetzt.	Die	ordentliche	Finan-

Reglement über den Fonds Polyfeld (Nr. 10.706)
zierung	 für	 die	 Neuanlage,	 die	
	Korrektion	 und	 den	 Unterhalt	
von	 kommunalen	 Strassen	 bleibt	
gemäss	Strassenreglement	der	Ge-
meinde	Muttenz	unverändert.
2	Das	 Fondskapital	 kann	 im	 ge-
samten	 Teilzonenplanperimeter	
Polyfeld	eingesetzt	werden.	Es	wird	
insbesondere	für	folgende	Zwecke	
verwendet:
a) Schaffung	öffentlich

	zugänglicher	Freiräume
b) Gestalterische	und			

funktionale	Aufwertung	der	
Weg-	und		Stras	senräume

c) Förderung	der	Aufenthalts-
qualität	im	Aussenraum

d) Massnahmen	für	eine	attraktive
Mobilität	(ÖV,	MIV	und	Lang-
samverkehr)

e) Massnahmen	zur	wirtschaft-
lichen	Förderung	des	Standorts

f) Qualitätssicherungs-
massnahmen

§	3	 Äufnung	des	Fondskapitals
1	Das	 Fondskapital	 wird	 geäufnet	
mit
a) Beiträgen	 von	 Grundeigentü-

merschaften	 und	 Baurechtneh-
menden	im	Zusammenhang	mit	

einem	 Bauvorhaben	 innerhalb	
des	 Teilzonenplanperimeters	
Polyfeld	 gemäss	 §	30	 des	 Teil-
zonenreglements	Polyfeld.

Die	 Beitragshöhe	 beträgt	
CHF	 30.–	 pro	 m²	 Bruttoge-
schossfläche	von	Neu-	oder	Er-
weiterungsbauten.

Die	Beitragshöhe	von	CHF	
30.–	 pro	 m²	 Bruttogeschoss-
fläche	basiert	auf	dem	Zürcher	
Baukostenindex,	Stand	1.	April	
2015,	10x.x	 Indexpunkte	 (Basis	
April	2010	=	100	Punkte).	Die	
Anpassung	erfolgt	bei	Änderun-
gen	des	Indexes	um	mindestens	
10	Punkte	durch	den	Gemeinde-
rat.

b) Beiträgen	aus	vertraglichen	Ver-
einbarungen	 im	 Rahmen	 von	
Sondernutzungsplanungen	 im	
Polyfeld.

c) Förderbeiträgen	 und	 Zuwen-
dungen	der	privaten	Hand.

§	4	 Zuständigkeit
Die	 Verwendung	 des	 Fondskapi-
tals	gemäss	§	2	dieses	Reglements	
	unterliegt	 den	 Bestimmungen	
über	 die	 Finanzkompetenzen	 des	
Gemeinderats	und	der	Gemeinde-

kommission	 gemäss	 Gemeinde-
ordnung.

§	5	 Führung	und	Verwaltung
des	Fonds

Die	Führung	und	Verwaltung	des	
Fonds	obliegen	dem	Gemeinderat.

§	6	 Änderung	und	Auflösung
1	Die	Gemeindeversammlung	kann	
eine	Änderung	des	Reglements	oder	
die	Auflösung	des	Fonds	beschlies-
sen.
2	Über	die	Verwendung	des	im	Zeit-
punkt	der	Auflösung	noch	bestehen-
den	 Fondskapitals	 entscheidet	 die	
Gemeindeversammlung	auf	Antrag	
des	Gemeinderats	unter	Berücksich-
tigung	des	festgelegten	Fondszwecks.

§	7	 Inkrafttreten
Nach	 der	 Genehmigung	 durch	
die	 Finanz-	 und	 Kirchendirekti-
on	 des	 Kantons	 Basel-Landschaft	
bestimmt	der	Gemeinderat	das	In-
krafttreten	dieses	Reglements.

Im	Namen	der
Gemeindeversammlung

Der	Präsident:	 Peter	Vogt
Der	Verwalter:	 Aldo	Grünblatt


